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Nr. 21 

Information über den Quotenrückkauf im Tabaksektor 
 

1. AUFLAGEN FÜR DIE GEWÄHRUNG DER RÜCKKAUFBETRAGES 

 

1.1. VORAUSSETZUNG 
 

1.1.1 Verlassen des Tabaksektors  
Art. 34 Abs 1 und 3 VO (EG) Nr. 2848/98  
Zum Rückkauf von Quoten wurde ein Programm eingeführt, um die Umstellung der Erzeuger zu 
erleichtern, die auf individueller Basis freiwillig beschließen, den Tabaksektor zu verlassen. 

 

1.1.2 Nachweis über Anbauverträge (zumindest 3 Jahre) 
Das Quotenrückkaufprogramm gilt ausschliesslich für Erzeuger, die den Nachweis erbringen, dass 
in den letzten drei Jahren Anbauverträge für die vom Rückkaufprogramm betroffenen Quoten 
geschlossen worden sind. 

 
1.2. MITTEILUNG DES ERZEUGERS AN DIE EZG UND AMA  

Art. 35 Abs 1 VO (EG) Nr. 2848/98  
 
Der Erzeuger, der beschließt, den Sektor gemäss Artikel 34 zu verlassen, muss dies  

- der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats [ Agrarmarkt Austria] sowie,  

falls es sich um Einzelerzeuger handelt, die Mitglied einer Erzeugergemeinschaft sind, der  

- betreffenden (Erzeuger)Gemeinschaft vor dem 1. November jedes Erntejahres schriftlich mitteilen. 

 
für die Mitteilung betreffend den Verkauf der Quote des Jahres 2003 gilt als  

spätester Mitteilungstermin der 31. Oktober 2003 
 
 
2. VERWALTUNGSABLAUF BIS ZUR ZAHLUNG DES RÜCKKAUFPREISES 

 
2.1. BEKANNTGABE DER VERKAUFSABSICHT AN DIE ANDEREN ERZEUGER  
 Art. 35 Abs 2 VO (EG) Nr. 2848/98  
- Zwischen dem 1. November und 31. Dezember gibt der Mitgliedstaat [Agrarmarkt Austria] die 

Verkaufsabsicht bekannt, damit andere Erzeuger die Quote vor deren tatsächlichem Rückkauf 
erwerben können. 

- Die Einzelerzeuger, die derselben Gemeinschaft angehören wie der Erzeuger, der beschlossen hat, den 
Sektor und die Gemeinschaft zu verlassen, haben vorrangigen Anspruch vor den anderen Erzeugern 
auf Ankauf der im Rahmen des Rückkaufprogramms angebotenen Quoten. 
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2.2. ENGÜLTIGER  RÜCKKAUF  

Art. 35 Abs 3 VO (EG) Nr. 2848/98  
- Nach Ablauf des Zweimonatszeitraums werden die Quoten endgültig zurückgekauft, wenn sie nicht 

von Erzeugern gekauft wurden.  
- Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats unterrichtet die Kommission über die zurückgekauften 

Mengen nach Sortengruppen. 
 

2.3. RÜCKKAUFPREISE  
Art. 36  VO (EG) Nr. 2848/98 –neu gem. VO (EG) Nr. 1983/02  

2.3.1. Die Erzeuger, deren Quoten für die Ernte 2003 zurückgekauft wurden, haben während der fünf 
aufeinanderfolgenden Ernten, die auf die Ernte des Rückkaufs ihrer Quote folgen, Anspruch auf die 
jährliche Zahlung eines Betrags, der einem Prozentsatz der Prämie entspricht, der in der Tabelle in 
Anhang VII aufgeführt ist. 

2.3.2. Abweichend von der bisherigen Regelung haben Erzeuger, deren Quoten für die Ernten 2001 und 
2002 zurückgekauft werden, und die erst seit der Ernte 2001 bzw. 2002 Inhaber dieser Quote sind, 
Anspruch darauf, in den drei folgenden Jahren dieselben Beträge zu erhalten wie für die Ernte 
1999. 

2.3.3. Diese Beträge werden vor dem 31. Mai eines jeden Jahres gezahlt. 
 
 
 

PRÄMIEN FÜR TABAKBLÄTTER DER ERNTEN 2002, 2003 und 2004 
VO (EG) Nr. 2075/92 zuletzt geändert durch die VO (EG) Nr. 546/02 

 
Erläuterung: Aus nachstehenden Prämiensätzen errechnet sich jener Rückkaufspreis, der einem Prozentsatz 
der unten genannten Prämie entspricht. 
 

 I 
Flue cured 

a)
I

Light air cured 

III 
Dark air cured 

EURO / kg 2,98062 2,38423 2,38423 

Auszugsweise aus: ANHANG I der VO (EG) Nr. 546/02 
 
 
Siehe auch Tabellen des Anhanges VII der VO (EG) Nr. 1983/02 
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Diese Verlautbarung ist auf der Webseite  
der Agrarmarkt Austria (www.ama.at) im Internet verfügbar. 
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